
  

Der Landrat  
Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt 

 

Postfach 20 04 50, 51434 Bergisch Gladbach  
Dienststelle: Technologiepark, Haus 56 
Friedrich-Ebert-Str. 75, 51429 Bergisch Gladbach 

Tel.: 0 22 02 / 13 - 28 15 
Fax: 0 22 02 / 13 - 10 68 19 
E-Mail: veterinaer@rbk-online.de 
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Antrag 
auf Ausstellung eines Befähigungsnachweises für den Tiertransport 

gemäß Artikel 17 Abs. 2 der VO (EG) 1/2005  

antragstellende Person 

Name, Vorname 

      

Geburtsdatum* 

      

Straße, Hausnummer 

      

Geburtsort und Geburtsland* 

      

PLZ 

      

Ort 

      

Staatsangehörigkeit* 

      

Telefon* 

      

Handy* 

      

Fax* 

      

E-Mail* 

      

                                                                                                                 *Angaben bei Folgeantrag nur bei Änderung erforderlich 

    Erstantrag                                                        Folgeantrag aufgrund Ablaufs der Gültigkeit 

 
1. Tierkategorie, für die der Befähigungsnachweis ausgestellt werden soll: 

       Rinder     Pferde 

       Schafe     Geflügel 

       Schweine     andere Tiere:       

       Ziegen  

2. Wurden gegen Sie Ordnungswidrigkeitsverfahren bzw. Strafverfahren wegen Verstößen 

    gegen tierschutzrechtliche Bestimmungen eingeleitet bzw. durchgeführt? 

          ja                      nein  

    falls ja: Bitte geben Sie den Zeitpunkt und die Höhe des Bußgeldes/Strafmaßes an: 

     ________________________________________________ 
      

3. Der Nachweis* über eine Ausbildung als Landwirt/Landwirtin, Tierpfleger/Tierpflegerin, 

    Tierwirt/Tierwirtin oder einer vergleichbaren Qualifikation (*Prüfungsabschluss nach 05.01.2007!) 
     bzw. der Nachweis über einen FN Trainerschein liegt bei: 

           ja                          nein               wurde bereits beim Erstantrag eingereicht 

 

4. Eine Kopie der Teilnahmebescheinigung über den Lehrgang zum Thema  
    "VO (EG) Nr. 1/2005 über den Schutz von Tieren beim Transport" liegt bei. 

           ja                          nicht erforderlich                wurde bereits beim Erstantrag eingereicht 

     Wurde der Lehrgang mit einer Prüfung abgeschlossen?               ja            nein 

 

Hinweis: 

Gemäß der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung NRW, Tarifstelle 6.6.1.4 wird für das  
Ausstellen eines Befähigungsnachweises nach Artikel 17 Abs. 2 VO (EG) Nr. 1/2005  
eine Gebühr von 26,00 € erhoben. 

        

Ort, Datum  Unterschrift der antragstellenden Person 
 


